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Vereinbarung zwischen 
 
 

Verein 

Angels Investment Club OÖ 

ZVR-Zahl: 077008146 

Landstraße 47 

4020 Linz 

im Folgenden „AICO“ genannt 
 
 

und 
 
 
 
 
………………………………………………………………………………………………………………………………..………… 
(Name des Unternehmens/Projekt) 
 
………………………………………………………………………………………………………………………………..………… 
(Name des Unternehmers/Projektanten, Geburtsdatum) 
 
…………………………………………………………………………………………………………………………………..……… 
(Im Falle einer juristischen Person, Personengesellschaft des Unternehmerrechts sowie eingetragene 
Erwerbsgesellschaften, vertreten durch) 
 
………………………………………………………………………….......................................................................................... 
(Adresse, PLZ, Ort) 
 
……………………………………………………………………………………………………………………………………..…… 
(Telefon- / Faxnummer) 
 
………………………………………………………………………………………………………………………………………..… 
(E-Mail / Webseite) 

im Folgenden „Unternehmen“ genannt 
 
 

zur Vermittlung von Business Angels / Beteiligungskapital 
 
 
AICO bietet im Rahmen seiner Vereinstätigkeit eine Börse für Business Angels ein österreichweites 
Business Angel-Netzwerk zur Vermittlung innovativer Unternehmen an erfahrene Investoren an. 
 
Der Inhalt dieses Services ist ebenso wie das hierfür berechnete Entgelt umfassend und abschließend in 
den Allgemeinen Geschäftsbedingungen von AICO für Unternehmen ("AGB") geregelt. Diese AGB können 
vom Unternehmer unter www.aico-net.at eingesehen und ausgedruckt werden oder auf Wunsch des 
Unternehmers von AICO jederzeit zugesendet werden. 
 
Das Unternehmen bzw. vertretungsbefugte Personen des Unternehmens bieten mit ihrer Unterschrift den 
Abschluss der gegenständlichen Vereinbarung zu den in den AGB normierten Bestimmungen, die gelesen 
und anerkennt wurden, an. Die AGB bilden einen wesentlichen Bestandteil der gegenständlichen 
Vereinbarung. 
 
Diese Vereinbarung kommt zwischen AICO und dem Unternehmen mit Vorschreibung des Entgeltes durch 
AICO gemäß Punkt 5.1. der beiliegenden AGB zustande. AICO wird das Entgelt dann vorschreiben, wenn 
sie nach Prüfung der übermittelten Unterlagen zu dem Ergebnis gelangt, dass das Unternehmen ein zur 
Vermittlung von Beteiligungskapital geeignetes Unternehmen ist. 
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Zusätzlich zu gegenständlicher Vereinbarung benötigt AICO zur Bearbeitung und Aufnahme in die 
Vermittlungsdatenbank folgende Unterlagen ("Unterlagen"): 
 

 den beiliegenden ausgefüllten Fragebogen „Unternehmerprofil“, der in anonymer Form die wesentlichen 
Merkmale des Unternehmens und Angaben zu der gewünschten Beteiligung enthält; 

 wenn vorhanden: Businessplan. 
 
Weitere Unterlagen können von AICO gegebenenfalls gefordert werden. 
 
 
 
 
 
………………………………………………………. 

 
………….…………………………………………………… 

(Ort, Datum) (firmenmäßige Unterfertigung durch das Unternehmen) 
 


